
Auszug aus dem Protolicoill 
des Regierungsrates des Knntons Zürich 

Sitzung vom 23. September 1987 

3040. Nutzungsplanung Schlatt (Änderung) 
Im Zusammenhang mit der Melioration Schlatt-Hofstetten beschloss die 
Gemeindeversammlung Schlatt am 5. Juni 1987 eine geringfügige Ände-
rung der Kernzone in Oberschlatt, betreffend eine Umlegung von 35 m2  
Bauland. Gegen diesen Beschluss wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Die 
Festlegung ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Schlatt am 5. Juni 1987 be-
schlossene Änderung der Kernzone Oberschlatt wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Schlatt, 8418 Schlatt (unter Beilage 
eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der Zonen-
planänderung), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwal-
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 23. September 1987 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirschi 
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